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RS OGH 1952/9/16 4Ob137/52
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.09.1952

Norm

ABGB §1017

Rechtssatz

Welche Stellung der Geschäftsherr seinem Beauftragten gegenüber zu einer geschäftlichen Angelegenheit einnimmt

und welche Absichten er ihm gegenüber äußert, ist für die Rechte eines Vertragspartner des Geschäftsherrn

unerheblich.
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